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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 

41 Stellenausschreibung 

       Landkreis Eichstätt 

 
Der Landkreis Eichstätt 

stellt ab 1. September 2010 

eine(n) Auszubildende(n) 
für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten 

und/oder 

eine(n) Beamtenanwärter(in) 
für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst 

ein.  
Voraussetzung für die Bewerbung als Beamtenanwärter(in) 

ist die erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren des 
Bayer. Landespersonalausschusses vom Juli 2009. 

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen 
richten Sie bitte bis zum 05.03.2010 an das 

Landratsamt Eichstätt, Personalstelle 
Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 
 

42 Neuwahl des Kommandanten und Kommandanten-
Stellvertreters der Freiwilligen Feuerwehr Wasserzell 

Neuwahl des Kommandanten und Kommandanten-Stellvertreters 
der Freiwilligen Feuerwehr Wasserzell in der Dienstversammlung im 
Gasthof Müllerwirt, Hauptstraße 10 in Wasserzell, Eichstätt, am 
Freitag, den 12. März 2010, 19.30 Uhr  

E i n l a d u n g 

an alle feuerwehrdienstleistenden (aktiven) Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Wasserzell und Feuerwehranwärter, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben.  

Nach § 8 Abs. 2 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) sind der 
Kommandant und der Kommandanten-Stellvertreter aus der Mitte der 
Wahlberechtigten zu wählen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 
Feuerwehrkommandant kann werden, wer nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres mindestens 4 Jahre Dienst in einer Feuerwehr geleistet 
und die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg besucht hat.  

Wahlvorschläge sind in der Dienstversammlung zu machen. Ge-
wählt wird mittels Stimmzettel in geheimer Abstimmung. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Erhält kein Bewerber eine Mehrheit, so findet Stichwahl statt. Der 
Gewählte bedarf der Bestätigung durch die Gemeinde.  

Wahlberechtigte sind alle Feuerwehrdienstleistenden, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben.  

 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Oberbürgermeister  
2. Tätigkeitsberichte  
3. Bildung eines Wahlausschusses  
4. Wahl des Kommandanten 
5. Wahl des Kommandanten-Stellvertreters 
6. Verschiedenes  

 
Eichstätt, 22.02.2010  
gez.  Arnulf   N e u m e y e r ,  Oberbürgermeister 
 
 
 
43 Neuwahl des Kommandanten und Kommandanten-

Stellvertreters der Freiwilligen Feuerwehr Buchenhüll 

Neuwahl des Kommandanten und Kommandanten-Stellvertreters 
der Freiwilligen Feuerwehr Buchenhüll in der Dienstversammlung im 
Gasthaus Baumann, Buchenhüll 16, Eichstätt, am Samstag, den 13. 
März 2010, 19.30 Uhr  

E i n l a d u n g 

an alle feuerwehrdienstleistenden (aktiven) Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Buchenhüll und Feuerwehranwärter, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben.  

Nach § 8 Abs. 2 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) sind der 
Kommandant und der Kommandanten-Stellvertreter aus der Mitte der 
Wahlberechtigten zu wählen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 
Feuerwehrkommandant kann werden, wer nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres mindestens 4 Jahre Dienst in einer Feuerwehr geleistet 
und die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg besucht hat.  

Wahlvorschläge sind in der Dienstversammlung zu machen. Ge-
wählt wird mittels Stimmzettel in geheimer Abstimmung. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

A M T S B L A T T  
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Erhält kein Bewerber eine Mehrheit, so findet Stichwahl statt. Der 
Gewählte bedarf der Bestätigung durch die Gemeinde.  

Wahlberechtigte sind alle Feuerwehrdienstleistenden, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben.  

 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Oberbürgermeister  
2. Tätigkeitsberichte  
3. Bildung eines Wahlausschusses  
4. Wahl des Kommandanten 
5. Wahl des Kommandanten-Stellvertreters 
6. Verschiedenes  
 

Eichstätt, 22.02.2010  
gez.  Arnulf   N e u m e y e r ,  Oberbürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Kindinger 
Gruppe 

44 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

I. 
Auf Grund der §§ 10 und 21 der Verbandssatzung und der Art. 34 

Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
hat der Zweckverband am 10.02.2010 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2010 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, 
Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO be-
kanntgemacht wird: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wurde festgesetzt; 

er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 384.700 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 100.500 € 
ab. 

§ 2 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 

werden nicht aufgenommen. 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 
Umlagen werden nicht erhoben. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000 € festgesetzt. 
§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 
II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Teile. 

III. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 

ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85072 
Eichstätt, Ostenstraße 31 a, innerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht auf. 
 
Haunstetten, 25. Februar 2010 
gez.,   B ö h m, Verbandsvorsitzende 


